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Herrn
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Informationsfreiheit: Ihr Antrag auf Zugang zu Unterlagen im Zusammenhang mit 
dem neuesten GPA-Prüfbericht an die Stadt Bad Herrenalb vom 19. Juni 2020, frag-
denstaat.de, [#189391]
Ihr E-Mail-Schreiben vom 13. Oktober 2020

Sehr geehrter Herr Dr. ████,

Sie haben sich über die Stad Bad Herrenalb beschwert. 
Mit Schreiben vom 19. Juni 2020 hatten Sie die Stadtverwaltung um Übersendung 
verschiedener Unterlagen in Zusammenhang mit dem neuesten GPA-Prüfbericht 
gemäß Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) gebeten.
Ihnen wurde mit Schreiben vom 20. Juni 2020 mitgeteilt, dass die GPA vom Anwen-
dungsbereich des LIFG ausgenommen sei und daher nur eine Einsichtnahme in das 
Gemeinderatsprotokoll möglich sein, sobald eine Erörterung des Prüfberichts vor 
dem Gemeinderat stattgefunden habe. 

In der Gesetzesbegründung zu § 4 Abs. 1 Nr. 4 LIFG wird darauf verwiesen, dass die 
Prüfungseinrichtungen und –behörden nach §§ 109 bis 114a GemO und § 48 LKrO 
hinsichtlich der Ergebnisse ihrer Prüfungs- und Beratungstätigkeiten von Zugang 
ausgenommen sind, nicht so die Ergebnisse beide den geprüften Stellen (vgl. L-Reg 
LT-Drucksache 15/7720, S. 65). Hier ist der Zugang auf Basis des § 1 Abs. 2 LIFG 
zu prüfen. Die informationspflichtige Stelle kann sich auf die gesetzlich vorgesehenen 


